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Magglingen, im April 1951 Abonnementspreis Fr. 2.— pro Jahr Einzelnummer 20 Rp. 8. Jahrgang Nr. 4

Ein Schlusstrich
Vor etwas mehr als einem Jahr begannen

merkwürdige Gnome auf den Reklameseiten unserer
Zeitungen aufzutauchen: Die Köpfe aller möglichen
Fussballspieler, Radfahrer, zu denen sich •— was schon
weit bedenklicher war — bald auch bekannte Sportsleute

gesellten, die wir den Amateuren zuzählen. Sie
alle bezeugten, dass man eine gewisse Zigarette ruhig
rauchen könne, ohne seiner Form zu schaden. Es
sickerte bald durch, dass diese Erklärungen nicht ganz
desinteressiert abgegeben wurden

Wir haben in dieser Zeitschrift einige Attacken
gegen solche Reklamemethoden und vor allem gegen
die «Sportsleute», die sich dafür hergeben, geritten.
Dabei fanden wir die Unterstützung eines Teiles der
Presse und einiger Persönlichkeiten, deren Urteil etwas
gilt.

Nun hat sich auch der Landesverband für
Leibesübungen der Sache angenommen. Seine Stellungnahme,
festgehalten in den Pressemitteilungen vom 27. März
1951, lautet:

Das seit Kriegsende immer grösser gewordene Interesse des
Publikums am sportlichen Geschehen hat die Geschäftsleute
angezogen. Sie benützen die Sportbegeisterung der Massen,
um für ihre Waren Reklame zu machen. Diese Tatsache
allein ist nicht zu beanstanden. Nachdem nun aber einige
Firmen dazu übergegangen sind, Photographien und
Autogramme von prominenten Sportsleuten zu Reklamezwecken
zu verwenden, werden die Interessen der Turn- und
Sportverbände berührt. Die Abgeordnetenversammlung des
Schweizerischen Landesverbandes für Leibesübungen hat
deshalb den Zentralvorstand beauftragt, diese Frage zu
prüfen und sich dafür einzusetzen, dass Geschäftsreklame
mit Amateuren vermieden und eingestellt wird.

Der Zentralvorstand hat diesen Auftrag entgegengenommen
weil es zu den statutarischen Aufgaben des SLL gehört,

Auswüchse im Sportsleben zu bekämpfen. Dazu gehört auch
die Geschäftsreklame mit Amateuren, denn die damit
verbundenen Begleiterscheinungen vermögen ihre
Amateureigenschaft in Frage zu stellen. Man darf annehmen, dass
die zur Diskussion stehenden Firmen solche Auswirkungen
nicht wünschen und deshalb auf die Reklame mit Amateursportlern

inskünftig verzichten.
Der SLL hat die Pflicht, darüber zu wachen, dass die vom

Sport-Toto-Ausschuss des SLL verteilten Gelder nur dem
Amateursport dienen. Demzufolge dürfen keine Beiträge an
Veranstaltungen und Expeditionen ausgeschüttet werden, an
denen Wettkämpfer teilnehmen, die sich für Geschäftsreklame

zur Verfügung stellen. Insbesondere könnte es nicht
verantwortet werden, eine Beteiligung von Sportsleuten an
den Olympischen Spielen zu unterstützen, deren
Amateureigenschaft nicht über alle Zweifel erhaben ist.

Der SLL appelliert aus allen diesen Gründen an das
Verständnis der Aktiven, Verbände und Firmen und bringt die
Erwartung zum Ausdruck, dass die Geschäftsreklame mit
Amateuren verschwindet.»

Damit dürfte die Angelegenheit ihre Erledigung
finden. Die bekannten Spitzensportsleute, die Champions,

Vorbilder der Jugend im Guten wie im Schlechten,

werden aufhören, für das Zigarettenrauchen zu
plädieren. Es sei denn, sie ziehen dieses armselige
Vergnügen der Teilnahme .an Meisterschaften,
Internationalen Wettkämpfen, Olympischen "Spielen vor.
Für die Wohltat der bewussten Zigarette werden noch
Mittelmässigkeiten, deren sportliche Möglichkeit sie
ohnehin für bedeutendere Wettkämpfe ausschliessen,
und dann die Professionals zeugen können. Dass diese
auf jede Weise ihren Namen zum Geldverdienen
ausnützen, ist an sich verständlich. Immerhin soll doch
hervorgehoben werden, dass Kübler, Koblet, Weilenmann

und viele andere sich nicht kaufen liessen. Sie
sind eben — auch als Professionals — Sportsleute
geblieben.

* * *

Bevor wir unter diese Angelegenheit den Schlussstrich

ziehen, noch eine Bemerkung. Oft hat man uns
gefragt, ob wir gegen diese Korrumpierung des Sportes
nichts unternehmen können. Nein, wir, nämlich die
Eidgenössische Turn- und Sportschule als Fachinstanz
des Bundes, können nichts dagegen tun. Wir können
unsere Stimme erheben, und haben es auch getan.
Handeln aber müssen die zuständigen Organisationen
unseres Turn- und Sportwesens, die frei von staatlicher

Bevormundung ihre Angelegenheiten regeln.
So will es eine Ordnung, die in Uebereinstimmung
mit unserer besten freiheitlichen Tradition steht. Diese
Ordnung hat sich als gut und zweckmässig erwiesen.
Der letzte Schritt, den der Landesverband für
Leibesübungen zur Sauberhaltung unseres Amateursportes
unternommen hat, zeigt dies einmal mehr.

Arnold Kaech.
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